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und zur Änderung weiterer Vorschriften

 

Vom 30. Juni 2020

 

 

Artikel 1

Änderung des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen

 

Das E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 551), das zuletzt 
durch Gesetz vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

 

1.    Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
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a)    Nach der Angabe zu § 5 wird folgende Angabe eingefügt:

 

       „§ 5a Serviceportal.NRW und Fachportale“

 

b)    Nach der Angabe zu § 16 wird folgende Angabe eingefügt:

 

„§ 16a Offen zugängliche Daten – Open Data“.

 

2.     § 1 wird wie folgt geändert:

 

a)    In Absatz 2 Satz 1 wird das Komma nach dem Wort „Gemeinden“ gestrichen.

 

b)    Die Absätze 3 bis 6 werden wie folgt gefasst:

 

       „(3) Das Gesetz gilt nicht für

 

1.    die in § 2 Absatz 1, 2 Nummer 1 bis 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 
602) in der jeweils geltenden Fassung genannten Bereiche und

2.    Krankenhäuser, Stiftungen, Beliehene und ländergemeinsame Einrichtungen und Behörden.

 

(4) § 2 Absatz 3 Nummer 1 und Nummer 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen gelten entsprechend. § 9 Absatz 1 und 2 sowie § 10 bleiben unbe-
rührt.

 

(5) Für die Tätigkeit der staatlichen Kunsthochschulen sowie des Hochschulbibliothekszentrums 
des Landes Nordrhein-Westfalen gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes, die auch für die 
Hochschulen in der Trägerschaft des Landes gelten.
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(6) Der Landesrechnungshof des Landes Nordrhein-Westfalen unterliegt diesem Gesetz nur, so-
weit nicht seine institutionelle Unabhängigkeit oder die Unabhängigkeit seiner Mitglieder beein-
trächtigt werden.“

 

3.     § 3 wird wie folgt geändert:

 

a)    Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 

aa)    In Satz 1 werden die Wörter „in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 
(GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 
294) geändert worden ist“ gestrichen.

bb)    In Satz 2 werden nach dem Wort „ein“ die Wörter „dem jeweiligen Stand der Technik ent-
sprechendes“ eingefügt.

 

b)      Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 

aa)     In Satz 1 werden die Wörter „Behörde eröffnet“ durch die Wörter „Behörden des Landes 
und Gemeinden und Gemeindeverbände eröffnen“ und die Wörter „3 Absatz 8 des Gesetzes 
vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154)“ durch die Wörter „14 des Gesetzes vom 20. November 
2019 (BGBl. I S. 1626)“ ersetzt.

bb)    In Satz 2 werden die Wörter „2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2325)“ 
durch die Wörter „5 Absatz 18 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846)“ ersetzt.

 

c)    Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 

aa)     In Satz 1 werden die Wörter „1 des Gesetzes vom 20. Juni 2015 (BGBl. I S. 970 )“ durch die 
Wörter „3 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) und die Wörter „128 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474 )“ durch die Wörter „1 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 
(BGBl. I S. 1147)“ ersetzt.

bb)    In Satz 2 wird das Wort „IT-Dienstanbieter“ durch das Wort „IT-Diensteanbieter“ ersetzt.
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d)    Nach Absatz 3 werden die folgenden Absätze 4 und 5 eingefügt:

 

„(4) Der gemeinsame IT-Diensteanbieter im Sinne des Absatz 3 Satz 2 darf die Stammdaten 
auch an Anbieter von Diensten von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Sinne des Artikel 
14 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9.5.2008 (ABl. C 115 vom 9.5.2008, S. 47), zuletzt geändert durch Artikel 2 ÄndBe-
schl. 2012/419/EU vom 11.7.2012 (ABl. L 204 vom 31.7.2012, S. 131), übermitteln, sofern

 

1.            die betroffene Person hierzu im Einzelfall ihre Einwilligung erteilt,

2.            der Anbieter von Diensten von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse die Stammdaten 
zur Identitätsfeststellung und zur Erfüllung dieser Dienste benötigt,

3.            dieser dem Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27.4.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72, L 127 vom 23.5.2018, S. 2) unterliegt 
und

4.            dem gemeinsamen IT-Diensteanbieter keine Anhaltspunkte für eine missbräuchliche 
Verwendung der Daten vorliegen.

 

(5) Die Bereitstellung und der Betrieb von IT-Infrastrukturkomponenten und Anwendungen zur 
medienbruchfreien Übernahme von Formulardaten aus einem elektronischen Ausweisdokument 
unter Anwesenden im Sinne des § 18a des Personalausweisgesetzes können zur behördenüber-
greifenden Nutzung auf einen gemeinsamen IT-Diensteanbieter übertragen werden, der die Auf-
gabe in eigener datenschutzrechtlicher Verantwortlichkeit wahrnimmt.“

 

e)    Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6.

 

 

4.    § 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5

Elektronische Verwaltungsverfahren
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Die Behörde soll spätestens bis zum 1. Januar 2021 die Durchführung ihrer Verwaltungsverfah-
ren mit Bürgerinnen und Bürgern oder Unternehmen auf elektronischem Weg anbieten. § 3a Ab-
satz 2 und Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, § 
36a des Ersten Buches Sozialgesetzbuch und § 87a der Abgabenordnung bleiben unberührt.“

 

5.    Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:

 

„§ 5a

Serviceportal.NRW und Fachportale

 

(1) Das für Digitalisierung zuständige Ministerium stellt das Serviceportal.NRW als ein Verwal-
tungsportal für das Land Nordrhein-Westfalen bereit. Die Behörden des Landes können das 
Serviceportal.NRW nutzen, um ihre Verwaltungsleistungen nach Maßgabe des Onlinezugangs-
gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) elektronisch anzubieten und ihre Aufgaben 
nach diesem Gesetz zu erfüllen. Andere Verwaltungsportale des Landes sind mit dem 
Serviceportal.NRW zu verknüpfen.

 

(2) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident und die Ministerien können neben dem 
Serviceportal.NRW weitere elektronische, über allgemein zugängliche Netze aufrufbare Verwal-
tungsportale errichten und betreiben, die die landesweite, elektronische Abwicklung von Verwal-
tungsleistungen im Sinne des § 5, die im engen sachlichen Zusammenhang mit ihrer jeweiligen 
Zuständigkeit stehen, ermöglichen (Fachportale). Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsi-
dent und die Ministerien werden ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Digitalisierung zustän-
digen Ministerium in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich durch Rechtsverordnung die Ausge-
staltung und Nutzung des jeweiligen Fachportals insbesondere hinsichtlich Betrieb und Pflege 
sowie Verarbeitung personenbezogener Daten näher zu bestimmen. Wird die Durchführung von 
Verwaltungsleistungen geregelt, die von den Gemeinden und den Gemeindeverbänden vollzo-
gen werden, sind vor Erlass die kommunalen Spitzenverbände anzuhören. Wird die Durchfüh-
rung von Verwaltungsleistungen geregelt, die in den Geschäftsbereich eines anderen Ministeri-
ums fallen, bedarf es dessen Zustimmung.“

 

6.     In § 7 werden die Wörter „spätestens bis zum 1. Januar 2019 “ gestrichen.

 

7.     § 8 wird wie folgt geändert:
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a)    In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „spätestens ab dem 1. Januar 2018 “ gestrichen.

 

b)    Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 

aa)     In Satz 1 werden die Wörter „oder des Verfahrensbeteiligten“ durch die Wörter „am Ver-
fahren beteiligten betroffenen Person“ ersetzt.

bb)    Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 

          „Sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, kann die Einwilligung elektronisch erklärt 
werden.“

 

c)    Absatz 3 wird aufgehoben.

 

 

8.     § 9 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 

a)    Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt:

 

„Die Behörden des Landes, die die elektronische Akte gemeinsam mit der elektronischen Lauf-
mappe einführen, sollen spätestens ab dem 1. Januar 2024 ihre Akten elektronisch führen. Das 
für Inneres zuständige Ministerium und die Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen 
sollen spätestens ab dem 1. Januar 2024 ihre Akten elektronisch führen. Die Hochschulen in der 
Trägerschaft des Landes, die staatlichen Hochschulen, das Hochschulbibliothekszentrum des 
Landes Nordrhein-Westfalen, der Landesrechnungshof des Landes Nordrhein-Westfalen, die 
oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, die 
staatlichen Schulämter sowie die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung sollen spätestens 
ab dem 31. Dezember 2025 ihre Akten elektronisch führen.“

 

b)    Der neue Satz 6 wird aufgehoben.
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9.     § 12 wird wie folgt geändert:

 

a)    In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Landes“ die Wörter „, der Hochschulen in der 
Trägerschaft des Landes und der staatlichen Hochschulen“ eingefügt und die Angabe „1. Januar 
2031“ wird durch die Angabe „31. Dezember 2025“ ersetzt.

 

b)    In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Vor“ durch das Wort „Zur“ ersetzt.

 

c)    Absatz 3 wird aufgehoben.

 

d)    Absatz 4 wird Absatz 3.

 

e)    Absatz 5 wird Absatz 4 und die Angabe „4“ wird durch die Angabe „3“ ersetzt.

 

10.   In § 13 Nummer 4 werden nach dem Wort „gestatten“ die Wörter „, einschließlich der Mög-
lichkeit, den Inhalt der Akten abzurufen“ eingefügt.

 

11.  § 14 wird wie folgt geändert:

 

a)    In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Landes“ die Wörter „, Hochschulen in der Trä-
gerschaft des Landes“ eingefügt.

 

b)    Absatz 3 wird aufgehoben.

 

12.  Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt:

 

„§ 16a Offen zugängliche Daten – Open Data
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(1) Die Behörden des Landes stellen elektronische Daten, die sie zur Erfüllung ihrer öffentlich- 
rechtlichen Aufgaben erhoben haben oder durch Dritte in ihrem Auftrag haben erheben lassen, 
zum Datenabruf über öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung. Auch Kommunen können die-
se Daten zur Verfügung stellen.

 

(2) Absatz 1 gilt für Daten, die

 

1.       der Behörde elektronisch gespeichert und in Sammlungen strukturiert vorliegen, insbeson-
dere in Tabellen- oder Listenform oder Datenbanken, und

2.       ausschließlich Tatsachen enthalten, die außerhalb der Behörde liegende Verhältnisse be-
treffen.

 

       (3) Abweichend von Absatz 1 müssen die Daten nicht bereitgestellt werden, wenn

 

1.       zu den Daten kein oder nur ein eingeschränktes Zugangsrecht insbesondere gemäß der §§ 
6 bis 9 des Informationsfreiheitsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
27. November 2001 (GV. NRW. S. 806) in der jeweils geltenden Fassung besteht,

2.       ein Zugangsrecht erst nach der Beteiligung Dritter bestünde,

3.       Urheberrechte oder verwandte Schutzrechte Dritter entgegenstehen oder

4.       die Daten bereits von Dritten als offene Daten im Sinne des § 16a zur Verfügung gestellt 
werden.

 

(4) Die Bereitstellung der Daten nach dieser Vorschrift und die Aktualisierung von bereits veröf-
fentlichten Datensätzen erfolgt unverzüglich nach der Erhebung, sofern der Zweck der Erhebung 
dadurch nicht beeinträchtigt wird, andernfalls unverzüglich nach Wegfall der Beeinträchtigung. 
Ist aus technischen oder sonstigen gewichtigen Gründen eine unverzügliche Bereitstellung nicht 
möglich, sind die Daten unverzüglich nach Wegfall dieser Gründe bereitzustellen.

 

(5) Der Abruf der Daten muss entgeltfrei und zur uneingeschränkten Weiterverwendung ohne 
verpflichtende Registrierung und ohne Begründung ermöglicht werden.
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(6) Die Daten werden mit Metadaten und grundsätzlich maschinenlesbar und möglichst offen im 
Sinne des § 16 zur Verfügung gestellt. Die Metadaten werden über das Metadatenportal für offe-
ne Daten des Landes Nordrhein-Westfalen Open.NRW zugänglich gemacht, welches durch das 
für Digitalisierung zuständige Ministerium bereitgestellt wird.

 

(7) Die Behörden des Landes sind nicht verpflichtet, die bereitzustellenden Daten auf Richtigkeit, 
Vollständigkeit, Plausibilität oder in sonstiger Weise zu prüfen.

 

(8) Die Behörden des Landes sollen die Anforderungen an das Bereitstellen von Daten im Sinne 
des Absatzes 1 bereits frühzeitig bei der Optimierung von Verwaltungsabläufen gemäß § 12, bei 
Abschluss von vertraglichen Regelungen im Zusammenhang mit Datenverarbeitung sowie bei 
der Beschaffung von informationstechnischen Systemen zur Datenverarbeitung berücksichtigen.

 

(9) Die Landesregierung richtet eine zentrale Stelle zur Beratung der Ressorts zu Fragen der Be-
reitstellung von offenen Daten ein.“

 

13.   § 19 wird wie folgt geändert:

 

a)    Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

 

„(3) Besteht eine durch Rechtsvorschrift des Landes bestimmte Pflicht zur Veröffentlichung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, kann die für die Veröffentli-
chung zuständige Stelle verlangen, dass das Veröffentlichungsersuchen ihr in einer bestimmten 
Form vorgelegt wird. Wird die Pflicht nach Satz 1 ausschließlich durch eine elektronische Ausga-
be erfüllt, ist die zuständige Stelle auch befugt, eine bestimmte Form für eine Vorlage des Veröf-
fentlichungsersuchens auf elektronischem Wege vorzugeben. Es muss sich jeweils um gängige 
und standardisierte Dateiformate handeln.“

 

b)    Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4, die Wörter „Art. 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 
(GV. NRW. S. 496)“ werden durch die Wörter „Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. 
NRW. S. 202), die Angabe „19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878)“ durch die Angabe „18. De-
zember 2018 (GV. NRW. S. 759)“ und die Angabe „13. Mai 2014 (GV. NRW. S. 307)“ durch die 
Angabe „5. November 2015 (GV. NRW. S. 741)“ ersetzt.
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14.   In § 21 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Nord-rhein-Westfalen“ durch das Wort „Nordrhein- 
Westfalen“ ersetzt.

 

15.   § 22 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 

a)    Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt:

 

„2a.   die Koordinierung der Umsetzung der Verpflichtungen, die sich aus dem Onlinezugangsge-
setz ergeben,“

 

b)    In der Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.

 

16.   § 23 wird wie folgt geändert:

 

a)    Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 

„(1) Das für Digitalisierung zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der Mi-
nisterpräsidentin oder dem Ministerpräsidenten und den Ministerien durch Rechtsverordnung

 

1.             die öffentlichen Stellen nach § 7 Absatz 1 und 2 des Onlinezugangsgesetzes sowie die 
behördenübergreifende Bereitstellung und den Betrieb von IT-Infrastrukturkomponenten und 
Anwendungen zum elektronischen Nachweis der Identität nach § 3 Absatz 3 bis 5,

1a.     die Ausgestaltung und Nutzung von Serviceportal.NRW nach § 5a Absatz 1 insbesondere 
hinsichtlich

a)    Betrieb und Pflege sowie

b)    Verarbeitung personenbezogener Daten,

2.       die Ausgestaltung des elektronischen Rechnungsverkehrs nach § 7a insbesondere hin-
sichtlich

a)    der Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung, und zwar insbesondere auf die 
von den elektronischen Rechnungen zu erfüllenden Voraussetzungen, den Schutz personenbe-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 10 / 21



zogener Daten, das zu verwendende Rechnungsdatenmodell sowie auf die Verbindlichkeit der 
elektronischen Form und

b)    von Ausnahmen für sicherheitsspezifische Aufträge im Sinne des § 104 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen,

3.       die Anforderungen an das Bereitstellen von Daten nach §§ 16 und 16a insbesondere hin-
sichtlich

a)    der Nutzung der Daten und Ausgestaltung der Metadaten nach §§ 16 und 16a sowie

b)    der Einrichtung, Ausgestaltung und Aufgaben der Beratungsstelle nach § 16a Absatz 9,

4.       die Ausgestaltung der Umsetzung von IT-Standards für den Datenaustausch in der öffent-
lichen Verwaltung nach § 20 insbesondere hinsichtlich

a)    der zu verwendenden Datenmodelle und

b)    der Anforderungen an die Übermittlung und

5.       die Durchführung von informationstechnischen Aufgaben nach § 24

 

näher zu bestimmen.“

 

b)    Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 

aa)     In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „Informationstechnik“ durch das Wort „Digita-
lisierung“ ersetzt.

bb)    In Nummer 10 wird die Angabe „10-“ durch die Angabe „10.“ ersetzt.

 

17.   § 24 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 

a)    In Nummer 2 werden die Angabe „Leistungsabnahme VO IT.NRW“ durch die Angabe „Leis-
tungsabnahmeVO IT.NRW“, die Angabe „GV. NRW S. 700“ durch die Angabe „GV. NRW. S. 700“ 
und die Wörter „, die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 27. Juni 2014 (GV. NRW. S. 
376) geändert worden ist,“ durch die Wörter „in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

 

b)    In Nummer 4 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.
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c)    In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.

 

d)    Folgende Nummer 6 wird angefügt:

 

„6.   die d-NRW AöR für Digitalisierungsaufgaben der Landesverwaltung, insbesondere mit kom-
munalem Bezug.“

 

18.   In § 25 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „1. Januar 2019“ durch die Angabe „1. 
Juli 2024“ ersetzt.

 

19.  § 26 wird wie folgt geändert:

 

a)    In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „und 3“ durch die Angabe „,3 und 8“ ersetzt.

 

b)    Nach Absatz 3 werden die folgenden Absätze 4 und 5 eingefügt:

 

„(4) § 16a gilt für Daten, die nach dem 14. Juli 2020 erhoben werden. Für Daten, die vor dem 14. 
Juli 2020 erhoben wurden, gilt § 16a nur, soweit diese Daten nach dem 14. Juli 2020 zur Erfül-
lung öffentlich-rechtlicher Aufgaben der Behörden nach § 16a Absatz 1 Satz 1 verwendet wer-
den.

 

(5) Die Behörden des Landes stellen die Daten nach § 16a spätestens 24 Monate nach dem 14. 
Juli 2020 vollständig bereit. Ist die Bereitstellung der Daten innerhalb des in Satz 1 genannten 
Zeitraums nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich, so sind die notwendigen techni-
schen und organisatorischen Anpassungen spätestens bis zum 31. Dezember 2025 zu schaf-
fen.“

 

c)    Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6, nach der Angabe „1. Januar 2020“ werden die Wörter 
„und zum 31. Oktober 2021“ eingefügt und das Wort „Gesetzes“ wird durch das Wort „Gesetz“ 
ersetzt.
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d)    Folgende Absätze 7 bis 9 werden angefügt:

 

       „(7) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 1 Januar 2025 über die Erfahrun-
gen durch die Bereitstellung der Daten nach § 16a.

 

       (8) Für die Tätigkeit des Landesrechnungshofs des Landes Nordrhein-Westfalen, der oder 
des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, der Zen-
tren für schulpraktische Lehrerausbildung, der Hochschulen in der Trägerschaft des Landes, der 
staatlichen Kunsthochschulen, des Hochschulbibliothekszentrums des Landes Nordrhein-West-
falen, der Universitätsklinika, der Sozialversicherungsträger und der Versorgungswerke gelten § 
3 Absatz 1 bis 3, §§ 5, 7, 14 und 15 ab dem 1. Januar 2023, sofern sie auf die jeweilige Behörde 
im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 2 anwendbar sind. Für die Tätigkeit der Schulen gelten die Ver-
pflichtungen aus diesem Gesetz spätestens ab dem 31. Dezember 2025.

 

       (9) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2024 über die Kos-
tenfolgen, die sich für die Gemeinden und Gemeindeverbände aus diesem Gesetz ergeben.“

 

 

                  Artikel 2 

Änderung der Verordnung zur Regelung der behördenübergreifenden Bereitstellung und zum 
Betrieb von IT-Infrastrukturkomponenten und Anwendungen zum elektronischen Nachweis 

der Identität nach § 3 Absatz 3 des E-Government-

Gesetzes Nordrhein-Westfalen

 

Die Verordnung zur Regelung der behördenübergreifenden Bereitstellung und zum Betrieb von 
IT-Infrastrukturkomponenten und Anwendungen zum elektronischen Nachweis der Identität 
nach § 3 Absatz 3 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 30. März 2017 (GV. 
NRW. S. 382) wird wie folgt geändert:

 

1.     In der Überschrift wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Wörter „Absatz 3 bis 5“ ersetzt und 
das Wort „(Servicekonto.NRW-Verordnung)“ wird angefügt.
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2.     § 2 wird wie folgt geändert:

 

a)    In Nummer 2 wird das Wort „Identifikationsdienst“ durch das Wort „Nutzerkonto“ ersetzt und 
nach dem Wort „zum“ werden die Wörter „einmaligen oder dauerhaften“ eingefügt.

 

b)    Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt:

 

„2a.   Servicekonto.NRW ein Nutzerkonto sowie eine Anwendung zur medienbruchfreien Über-
nahme von Formulardaten aus einem elektronischen Ausweisdokument,“.

 

c)    In Nummer 3 werden das Wort „Diensteanbieter“ durch das Wort „IT-Diensteanbieter“ und 
die Wörter „Infrastrukturkomponenten und Identifikationsdienste“ durch das Wort 
„Servicekonto.NRW“ ersetzt.

 

d)    In Nummer 5 werden die Wörter „bestehenden Identifikationsdienstes“ durch die Wörter 
„dauerhaften Nutzerkontos“ ersetzt.

 

3.     § 3 wird wie folgt geändert:

 

a)    In der Überschrift werden die Wörter „des Identifikationsdienstes“ durch die Wörter „von 
Servicekonto.NRW“ ersetzt.

 

b)    In Absatz 1 werden die Wörter „Der Identifikationsdienst“ durch das Wort 
„Servicekonto.NRW“ ersetzt, nach der Angabe „Satz 1“ werden die Wörter „und Absatz 4“ sowie 
nach dem Wort „Nordrhein-Westfalen“ die Wörter „sowie die medienbruchfreie Übernahme von 
Formulardaten aus einem elektronischen Ausweisdokument nach § 3 Absatz 5 des E-Govern-
ment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen“ eingefügt.

 

 

c)    In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Technischen Richtlinie des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) TR-03107-1 Elektronische Identitäten und Vertrauensdienste 
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im E-Government - Teil 1 Vertrauensniveaus und Mechanismen - in der Version 1.1 vom 31. Okto-
ber 2016“ durch die Wörter „Durchführungsverordnung (EU) 2015/1502 der Kommission vom 8. 
September 2015 zur Festlegung von Mindestanforderungen an technische Spezifikationen und 
Verfahren für Sicherheitsniveaus elektronischer Identifizierungsmittel gemäß Artikel 8 Absatz 3 
der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektroni-
sche Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (ABl. 
L 235 vom 9.9.2015, S. 7)“ ersetzt.

 

d)    Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 

aa)   In Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Servicekonto“ durch das Wort „Nutzerkonto“ ersetzt.

bb)  In Satz 4 werden das Wort „Servicekonto“ durch das Wort „Nutzerkonto“ und das Wort 
„Diensteanbieter“ durch das Wort „IT-Diensteanbieter“ ersetzt.

 

e)    Folgender Absatz 5 wird angefügt:

 

„(5) Die Übermittlung der Stammdaten an Anbieter von Diensten von allgemeinem wirtschaftli-
chen Interesse nach § 3 Absatz 4 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen bedarf in 
jedem Einzelfall der Einwilligung der betroffenen Person.“

 

4.     § 4 wird wie folgt geändert:

 

a)    In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „von IT-Infrastrukturkomponenten und Anwendungen“ 
durch die Wörter „von Servicekonto.NRW als Infrastrukturkomponente und Anwendung“ ersetzt, 
nach dem Wort „Verwaltungsverfahren“ die Wörter „sowie zur medienbruchfreien Übernahme 
von Formulardaten aus einem elektronischen Ausweisdokument“ eingefügt und das Wort „Infor-
mationstechnik“ durch das Wort „Digitalisierung“ und das Wort „Diensteanbieter“ durch das Wort 
„IT-Diensteanbieter“ ersetzt.

 

b)    Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 

„(2) Servicekonto.NRW kann von allen Behörden im Sinne des § 1 des E-Government-Gesetzes 
Nordrhein-Westfalen genutzt werden.“
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c)    Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

 

„(3) Servicekonto.NRW kann auch von Anbietern von Diensten von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse genutzt werden, sofern

 

1.         die betroffene Person im Einzelfall ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt,

2.         der Anbieter von Diensten von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse die Stammdaten 
zur Identitätsfeststellung und zur Erfüllung dieser Dienste benötigt,

3.         dieser dem Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. 
L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72, L 127 vom 23.5.2018, S. 2) unterliegt und

4.         dem IT-Diensteanbieter keine Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Verwendung der 
Daten vorliegen.

 

Datenschutzrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.“

 

d)    Absatz 3 wird Absatz 4 und das Wort „Diensteanbieter“ wird durch das Wort „IT-Dienstean-
bieter“ ersetzt und nach dem Wort „Identität“ werden die Wörter „und zur medienbruchfreien 
Übernahme von Formulardaten aus einem elektronischen Ausweisdokument unter Anwesenden 
nach § 3 Absatz 5 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen“ eingefügt.

 

e)    Folgender Absatz 5 wird angefügt:

 

       „(5) Zuständige Stelle im Sinne des § 7 Absatz 1 des Onlinezugangsgesetzes vom 14. August 
2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) ist das für Digitalisierung zuständige Ministerium.“

5.     In § 5 wird das Wort „Identifizierungs-dienstes“ durch das Wort „Identifizierungsdienstes“ 
ersetzt und nach dem Wort „Nordrhein-Westfalen“ werden die Wörter „, einer Identifizierung ge-
genüber Dritten nach § 3 Absatz 4 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen sowie der 
medienbruchfreien Übernahme von Formulardaten aus einem elektronischen Ausweisdokument 
unter Anwesenden nach § 3 Absatz 5 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen“ einge-
fügt.
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6.     § 6 wird wie folgt geändert:

 

a)    In Absatz 1 wird das Wort „Diensteanbieter“ durch das Wort „IT-Diensteanbieter“ ersetzt und 
die Wörter „erheben und“ werden gestrichen.

 

b)    In Absatz 3 werden die Wörter „gegebener und notifizierter Identifikationsdienst“ durch die 
Wörter „gegebenes und notifiziertes Identifikationssystem“ und die Wörter „diesem Identifikati-
onsdienst“ durch die Wörter „dem Identifikationsmittel des Identifikationssystems“ ersetzt.

 

7.     § 7 wird wie folgt geändert:

 

a)    Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 

aa)     In Satz 1 werden die Wörter „des Identifikationsdienstes“ durch die Wörter „von 
Servicekonto.NRW“ und das Wort „Diensteanbieter“ durch das Wort „IT-Diensteanbieter“ er-
setzt.

bb)    In Satz 2 wird das Wort „angegeben“ durch das Wort „angeben“ ersetzt.

cc)     In Satz 4 werden das Wort „Diensteanbieter“ durch das Wort „IT-Diensteanbieter“ und die 
Wörter „den Identifikations-dienst“ durch die Wörter „von Servicekonto.NRW“ ersetzt.

 

b)    In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „des Identifikationsdienstes“ durch die Wörter „von 
Servicekonto.NRW“ und das Wort „Diensteanbieters“ durch das Wort „IT-Diensteanbieters“ er-
setzt.

 

c)    In Absatz 4 werden die Wörter „des Identifikationsdienstes“ durch die Wörter „von 
Servicekonto.NRW“ ersetzt.“

 

d)    In Absatz 5 Satz 1 werden das Wort „Diensteanbieter“ durch das Wort „IT-Diensteanbieter“ 
und die Wörter „das Berechtigungszertifikat“ durch die Wörter „die Berechtigungszertifikate“ er-
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setzt sowie nach dem Wort „Aufenthaltsgesetzes“ die Wörter „sowie für das Vor-Ort-Auslesen 
nach § 18a des Personalausweisgesetzes und § 78 des Aufenthaltsgesetzes“ eingefügt.

 

e)    In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „Diensteanbieter“ durch das Wort „IT-Diensteanbieter“ er-
setzt.

 

f)    Folgender Absatz 7 wird angefügt:

 

       „(7) Bei der Nutzung von Servicekonto.NRW durch einen Anbieter von Diensten von allge-
meinem wirtschaftlichen Interesse gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend.“

 

8.     In § 8 Satz 2 wird die Angabe „2021“ durch die Angabe „2025“ ersetzt.

 

 

Artikel 3

Änderung des Errichtungsgesetzes 
d-NRW AöR

 

Das Errichtungsgesetz d-NRW AöR vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 862), das durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

 

1.     § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 

a)    In Satz 1 werden die Wörter „, jeweils zum Beginn eines Kalenderjahres,“ gestrichen.

b)    Satz 2 wird aufgehoben.

 

2.     Dem § 8 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:
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„Bis zur Bestellung eines neuen Verwaltungsrates werden die Aufgaben durch den bisherigen 
Verwaltungsrat weiter wahrgenommen.“

 

3.     § 18 wird aufgehoben.

 

4.     § 19 wird § 18.

 

Artikel 4

Inkrafttreten

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

 

 

Düsseldorf, 30. Juni 2020

 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

 

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

 

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

 

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

 

Der Minister des Innern
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Herbert  R e u l

 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

 

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne G e b a u e r

 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

Ina S c h a r r e n b a c h

 

Der Minister der Justiz

Peter B i e s e n b a c h

 

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Zugleich für die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Isabel  P f e i f f e r – P o e n s g e n

 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales

Stephan  H o l t h o f f – P f ö r t n e r
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